
 

 

Allgemeine Lieferungs- und Geschäftsbedingungen  
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Stand: 07.2025 
 

 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) regeln den Verkauf von 
Produkten und Dienstleistungen durch die jotor GmbH & Co. KG an Sie, in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Fassung. 
Abweichende AGB des Bestellers werden zurückgewiesen. Es sei denn wir haben ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Bitte lesen Sie diese Bedingungen aufmerksam, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. Durch Aufgabe 
einer Bestellung erklären Sie sich mit der Anwendung unserer AGB einverstanden. 
Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden die Lieferung vorbehaltlos 
ausführen. 
 

 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
 
Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen, Änderungen im Lieferprogramm sowie 
Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben vorbehalten. 
Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von zwei Wochen 
durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware annehmen können. 
Nebenabreden, Zusicherungen von Eigenschaften und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen 
Bestätigung. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen hingegen keine 
vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe dar. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie 
Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit 
wir sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. 
Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung 
durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nicht-Lieferung von uns nicht zu vertreten 
ist. Bei Nicht-Verfügbarkeit der Leistung informieren wir den Kunden unverzüglich und erstatten die 
Gegenleistung zurück. 
Wird uns erst nach Abschluss des Vertrages bekannt, dass der Kunde sich in ungünstiger 
Vermögenslage befindet, sind wir berechtigt unter angemessener Fristsetzung eine im 
Geschäftsverkehr anerkannte Sicherheit für die Gegenleistung zu verlangen (z.B. Vorauszahlung). 
Wird uns die Sicherheit nicht innerhalb der gesetzlichen Frist vorgelegt, sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

 
  



 

 

§ 3 Überlassene Unterlagen 
 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen – auch 
in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei 
denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.  
Der Kunde steht dafür ein, dass von ihm vorgelegte Ausführungszeichnungen nicht in Schutzrechte 
Dritter eingreifen. Werden Ansprüche von Verletzungen von Schutzrechten Dritter gegen uns 
geltend gemacht, so hat der Kunde uns in vollem Umfang von einer Inanspruchnahme freizustellen. 

 
§ 4 Preise und Zahlung 
 
Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich 
Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden 
gesondert in Rechnung gestellt.  
Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen 
veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach 
Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 
Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das unten genannte Konto zu erfolgen. Der 
Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
Für die Prüfung, ob Lieferungen im Gebiet der europäischen Gemeinschaft umsatzsteuerfrei 
erfolgen, benötigen wir vom Besteller 

a. Die Umsatzsteueridentifikationsnummer 

b. Den Namen und die Anschrift des Kunden 

c. Den Bestimmungsort sowie 

d. Alle zum Nachweis einer steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Leistung erforderlichen 

Unterlagen (Belege, Empfangsbestätigungen, etc.) 

Für den Fall, dass wir auf Grund unrichtiger oder unvollständiger Angaben des Kunden mit einer 
Umsatzsteuernachzahlung belastet werden, hat der Kunde uns diesen Betrag zu erstatten. Darüber 
hinausgehende Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten. 
Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis binnen 30 Tagen nach Erhalt der Ware zu 
zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. 
Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
Gerät der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, werden unsere gesamten 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung fällig. Weitere Lieferungen während des Verzugs erfolgen 
nur gegen Vorkasse.  
 

§ 5 Zurückbehaltungsrechte 
 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

  



 

 

 
§ 6 Lieferung und Lieferzeit 
 
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. 
Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung gemacht worden, 
verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen von höherer Gewalt und zwar für die Dauer der 
Verzögerung. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde etwaige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt. 
Im Falle von höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarerer, außergewöhnlicher und von uns 
nicht zu vertretender Umstände sind wir, soweit wir unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung der 
Leistungspflichten gehindert sind, berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch, wenn ein 
Fall der höheren Gewalt bei einem Vorlieferanten oder Unterlieferanten von uns eingetreten ist. 
Solche Fälle betreffen auch beispielsweise Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser oder ähnliches, 
Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder gar 
Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, 
Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der 
Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Eingriffe und ähnliches. 
Treten nach Vertragsabschluss Vorschriften oder gesetzliche Bestimmungen in Kraft, die von den 
bei Vertragsabschluss geltenden Vorschriften oder gesetzlichen Bestimmungen abweichen, so 
verlängert sich die Lieferzeit entsprechend. Hierdurch bedingte Mehrkosten gehen zu Lasten des 
Kunden. 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gilt die Lieferung ab Werk. 
Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen 
hat oder der Kunde über die Versandbereitschaft informiert wurde. 
Teillieferungen sind zulässig, soweit die Teillieferung für den Kunden nicht ohne Interesse ist. 

 
§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 
 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den 
Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder 
der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 

 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn 
wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzufordern, 
wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 
Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig 



 

 

auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den 
uns entstandenen Ausfall. 
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-
Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur 
Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens 
und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der 
Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in 
der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, 
dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der 
Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit 
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung bereits jetzt an. 
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, 
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 
 

 
§ 9 Haftung für Mängel  
 
Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
 
Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware 
bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie 
bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Soweit das Gesetz 
gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445 b BGB 
(Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt, 
gelten diese Fristen. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter 
Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit 



 

 

zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von 
vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
 
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung 
oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
Bei Fertigungen nach Zeichnungen des Bestellers haften wir nicht für Schäden aufgrund 
konstruktiver Mängel.  
 

 
§ 10 Haftung für Schäden 
 
Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzung sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit des 
Kunden, Ansprüchen wegen Verletzung von Kardinalpflichten, d.h. von Pflichten die sich aus der 
Natur des Vertrages ergeben und bei deren Versetzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet ist, sowie bei dem Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haften wir für den 
Grad des Verschuldens. 
Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt für Pflichtverletzungen durch unsere Erfüllungsgehilfen 
entsprechend. 
Soweit eine Haftung für Schäden nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb 
eines Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruches bzw. bei Schadenersatzansprüchen 
wegen eines Mangels ab Übergabe der Sache. Diese Frist gilt nicht, wenn wir wegen Vorsatzes oder 
grober Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit haften. 
Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungshilfen. 
 

§ 11 Sonstiges 
 
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland ohne die Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts und 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 


